
Hygienevorschriften 

• Erlaubt ist Einzel mit max. 2 Haushalten oder 
Doppel mit Angehörigen des eigenen Haushalts. 
Kontaktloser Gruppensport für 5 Kinder bis 14 Jahre ist 
ebenso erlaubt. 

• Auf den Laufwegen und in geschlossenen Räumen muss 
eine medizinische Maske getragen werden, bei 
sportlicher Betätigung auf den Plätzen kann diese 
abgenommen werden. 

• Der Mindestabstand von 1,50 m ist einzuhalten. 

• Alle regelmäßig genutzten Utensilien (Abziehnetze, 
Bewässerungseinrichtungen, etc.) sind zu desinfizieren 
oder müssen durch mitgebrachte Tücher o.Ä. der 
Spieler(innen)/Trainer(innen) angefasst werden.  

• Die Nutzung der Sanitäranlagen ist erlaubt, jedoch mit nur 
einer Person pro Raum.  

• Die Anlage darf von Spielern erst kurz vor dem 
Spieltermin betreten und muss unverzüglich nach 
Beendigung des Trainings wieder verlassen werden.  

• Andere Personen dürfen die Anlage ohne vorherige 
Buchung nicht betreten, Zuschauer sind nicht erlaubt. 

• Andere Aktivitäten, die nicht zur Pflege der Anlage oder 
direkten Ausübung des Tennissports zählen, sind nicht 
erlaubt. 


